


  
  

 

UNSERE EMPFEHLUNG
1. Die Ladeleistung wird an gewerblichen Standorten mit kurzer Standdauer als maßgebliche Größe im GEIG normiert. 

2. In der EPBD vorgesehene Regelungen werden in das nationale Recht umgesetzt:
 • Die Möglichkeit beibehalten, entweder Ladepunkte oder Leerrohre in Bestandsgebäuden errichten zu können (Art. 14 Abs. 2 EPBD).
 • Ausnahmen bei zu hohen Investitionskosten in Relation zu den Renovierungskosten (Art. 14 Abs. 5 lit. B EPBD).
 • Ein zeitlicher Aufschub für erst kurz zuvor errichtete oder renovierte Gebäude (dann 01.01.2029).

3. Die Bündelung von Ladepunkten über mehrere Standorte hinweg im GEIG gewährleisten, um den Bedarf an besonders nachgefragten 
 Standorten zu berücksichtigen. 

4. Bei nachweislich fehlenden Netzkapazitäten verringert sich die Anzahl der zu errichtenden Ladepunkte.

P L A N U N G S S I C H E R H E I T,  AT T R A K T I V E  R A H M E N B E D I N G U N G E N 
U N D  W E T T B E W E R B S FÄ H I G K E I T
Unternehmerische Planungssicherheit, attraktive Rahmenbedingungen und effiziente Prozesse sind essentiell für den schnellen Ausbau von Lade-
infrastruktur. Bundesweit einheitliche Antragsverfahren, standardisierte technische Anschlussbedingungen und einheitlich digitalisierte Prozesse sind 
daher unabdingbar, um Bearbeitungszeiträume von Netzanschlüssen drastisch zu verkürzen.

UNSERE EMPFEHLUNG

1. Die Antragsverfahren für Netzanschlüsse und die technischen Anschlussbedingungen der Nieder- und Mittelspannung müssen verbindlich 
 vereinheitlicht werden. 

2. Antragsverfahren und Dokumentenmanagement müssen einheitlich digitalisiert werden, um Bürokratie abzubauen. Die technischen 
 Vorgaben müssen dabei ebenso wie die Netzanschlusskapazitäten verpflichtend transparent und öffentlich zur Verfügung stehen. 

3. In § 17 Abs. 2 EnWG sollte geregelt werden, dass ein zweiter Netzanschluss in der Niederspannung bereitgestellt werden muss, wenn dies   
 für die Erfüllung der gesetzlichen Ausbaupflichten notwendig ist. Gleichzeitig muss das Netz ausgebaut werden, damit dem höheren Leis-  
 tungsbedarf bei Ladestandorten Rechnung getragen wird.

4. Antragsverfahren von Förderprogrammen sollten so vereinfacht werden, so dass Anträge mit mehreren Installationsorten sowie einem Mix  
 aus AC- und DC-Ladesäulen gebündelt werden können. 

N U T Z E R F R E U N D L I C H K E I T  U N D  Z U G Ä N G L I C H K E I T
Ziel des Ausbaus von Ladeinfrastruktur muss es sein, den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die Zugänglichkeit von Ladepunkten muss je nach 
Standort unabhängig von den Öffnungszeiten einer Filiale möglich sein. Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ver-
hindern dies in städtischen Lagen allerdings oftmals. Orientiert am Kundenbedürfnis „Verfügbarkeit“ sind dabei Bedarf und Angebot stets miteinander 
zu vereinbaren.

UNSERE EMPFEHLUNG

1. Es müssen rechtssichere Grundlagen – insbesondere unter Berücksichtigung von haftungs- und lärmschutzrechtlichen Vorgaben – 
 geschaffen werden, damit ALDI-Parkplätze je nach Standort auch für Ladevorgänge außerhalb der Öffnungszeiten aktiviert werden können.  
 Ebenso müssen entsprechende Duldungspflichten für betroffene Dritte im GEIG normiert werden.

2. Verkehre von und zu Ladepunkten im Sinne von § 2 Nr. 5 Ladesäulenverordnung sollten bei der Ermittlung von Belastungen 
 (Lärmemissionen) unberücksichtigt bleiben. 
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